
Das Operationelle Programm 2014-2020

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung

Förderschwerpunkt 4 – eine übersicht

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung bewirkt 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in Europa.

„Als Stadtteilmutter bin ich sehr zufrieden. Ich berate 
Familien mit Migrationshintergrund z.B. zu Themen wie  

Erziehung, Bildung und Gesundheit. Realisiert wurde 
das Projekt unter anderem durch den EFRE.“

Rabia Hanane, Stadtteilmutter Neukölln 
Zukunftsinitiative Stadtteil II

Infos unter:
www.berlin.de/efre



FÖRDERSCHWERPUNKT 4: Nachhaltige Stadtentwicklung

Förderung Zukunftsinitiative Stadtteil (ZIS II)
EFRE-Fördervolumen: 100 Millionen Euro

Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung Teil Umwelt (BENE Umwelt) 
EFRE-Fördervolumen: 15 Millionen Euro

Was wird 
 gefördert?

• Die umfassende und dauerhafte soziale Stabilisierung von Stadtteilen

• Die Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements

• Die Verbesserung der sozialen Infrastruktur und deren Anpassung an lokale Bedürfnisse

• Die Verbesserung der Bildungsinfrastruktur und des Zugangs zu Bildungsangeboten

•  Die Anpassung der Angebote und der Einrichtungen in den Bereichen Bildung, Integration, Nachbar-
schaft und Armutsbekämpfung an den Bedarf vor Ort

• Die Unterstützungsangebote für von Armut betroffene Personen

• Die Umsetzung integrierter quartiersbezogener Entwicklungskonzepte

Verbesserung der Natur und Umwelt in sozial benachteiligten Quartieren und deren Umfeld

• durch Sanierung und Neugestaltung von Park- und Grünanlagen

• bessere Vernetzung von Grünflächen (Biotopverbund)

•durch die Förderung von grünen Einzelmaßnahmen 

• Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm oder Luftbelastungen im Wohnumfeld

Wer wird 
 gefördert?

Antragsberechtigt sind Personengesellschaften und juristische Personen sowie Behörden. Antragsberechtigt sind Hauptverwaltungen und Bezirksverwaltungen, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, Vereinigungen, die dem Naturschutz dienen, gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Einrichtungen, Unternehmen.

Wo wird 
 gefördert?

Die Förderung erfolgt schwerpunktmäßig in den definierten ZIS-Aktionsräumen. Darüber hinaus sind 
auch Interventionen in ausgewählten Gebieten möglich, die außerhalb der Aktionsräume liegen, aber 
von ähnlichen Problemlagen betroffen sind. Die aktuell gültige Karte der Förderkulisse finden Sie hier:

www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/zis/index.shtml

www.pdl-berlin.eu/eu-foerderperiode-2014-2020.html

Die Maßnahmen stehen in enger Verknüpfung mit den Fördermaßnahmen der Zukunftsinitiative Stadtteil II (ZIS II) und nehmen Bezug 
auf dieselben Fördergebiete.

Innerhalb der Innenstadt ist die Förderung in den unmittelbar angrenzenden Gebieten (in einem Radius von 2 km) möglich. Ausgenom-
men sind die Parkanlage „Großer Tiergarten“ sowie der Ortsteil „Mitte“.

Die aktuell gültige Karte der Förderkulisse finden Sie hier:

www.berlin.de/bene

Wie wird 
 gefördert?

Projektförderung (Zuschüsse); bei Institutionen der Berliner Landesverwaltung Finanzierungszusagen

Alle Maßnahmen werden nur gefördert, wenn sie mit der gebietsbezogenen Entwicklungsstrategie im 
Einklang stehen und der Bedarf sich aus einem integrierten Stadtentwicklungs- bzw. Handlungs- und 
Entwicklungskonzept ableiten lässt.

Die Fördermittel werden als Zuschüsse bei Institutionen der Berliner Landesverwaltung als Verwaltungsvereinbarungen vergeben. Die 
Förderquoten können je nach Maßnahmenart und Unternehmensgröße maximal zwischen 5 und 100 % betragen. 

Wer ist An-
sprechpartner 
in der Senats-
verwaltung?

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Referat IV B 

Telefon: 90139 4705

Nicole.Herzig@sensw.berlin.de

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Referat I A

Telefon: 9025 2412

Baerbel.Glaessel@senuvk.berlin.de

www.berlin.de/senuvk/umwelt/foerderprogramme/index.shtml

Information 
und Antrag-
stellung

ARGE Programmdienstleister (PDL) GbR, 

Frankfurter Allee 35-37, Aufgang C

10247 Berlin

Telefon: 4208 2759 0

www.pdl-berlin.eu

B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt mbH

Alexanderstraße 7, 10178 Berlin

Telefon: 390 42 46

info@bene-berlin.de

www.berlin.de/bene | www.bsu-berlin.de 
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Ihr Ansprechpartner für allgemeine Fragen: 

Senatsverwaltung für  Wirtschaft, 
 Energie und Betriebe 
 Helga Abendroth
Telefon: 030 - 901 381 61
E-Mail: Helga.Abendroth@senweb.berlin.de

ariadne an der spree GmbH
Torstraße 107 | 10119 Berlin 
Telefon: 030 - 259 259 27 
E-Mail: efre@ariadne-an-der-spree.de

In der laufenden Förderperiode 2014-2020 ste-
hen Berlin 635,213 Millionen Euro EFRE-Mittel 
zur Verfügung. Die Mittel werden im Rahmen 
eines Operationellen Programms umgesetzt. 
Weitere Informationen erhalten Sie hier:  
www.berlin.de/efre 

Die laufende Förderperiode
Diese EFRE-Mittel verteilen sich auf die vier 
Förderschwerpunkte - die sogenannten Priori-
tätsachsen - des Operationellen Programmes 
für das Land Berlin. Sie  werden nur dort ein-
gesetzt, wo nationale Mittel nicht verfügbar 
sind oder nicht im ausreichenden Maße zur 
Verfügung gestellt werden können.

Die Förderschwerpunkte
Mit 115 Millionen Euro sorgt der EFRE für eine 
lebenswerte Stadt. Zentrale Maßnahmen des 
4. Förderschwerpunktes (Prioritätsachse) die-
nen z.B. der Stabilisierung der Gebiete durch 
zahlreiche Förder- und Unterstützungsange-
bote für Menschen, die in Armut leben, Neuge-
staltung öffentlicher Plätze und damit einher 
gehender Verbesserung der Aufenthaltsquali-
tät und Sicherheit, Verbesserung der grünen 
Infrastruktur sowie Lärmminderungsmaß-
nahmen. 

Neben den Investitionen in eine nachhaltige 
Stadtentwicklung sollen durch den EFRE im 
Rahmen der weiteren Förderschwerpunkte 
Forschungsvorhaben in Berliner Unterneh-
men, die Berliner Wirtschaft und die Reduzie-
rung von CO2-Emissionen gefördert werden. 

Die Voraussetzungen
Durch den Berliner EFRE können im Rahmen 
der nachhaltigen Stadtentwicklung nur Pro-
jekte  unterstützt werden, die innerhalb der 
Berliner Förderkulisse umgesetzt werden. 

Alle Förderanträge müssen gestellt werden, 
bevor das Projekt begonnen hat. Ausnahmen 
finden Sie auf der Website www.berlin.de/
efre.

ÜBERBLICK
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